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§ 23a EStG 1988 Verluste bei
kapitalistischen Mitunternehmern

mit beschrankter Haftung

EStG 1988 - Einkommensteuergesetz 1988

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.02.2026

1. (1)Bei naturlichen Personen sind Verluste eines kapitalistischen Mitunternehmers (Abs. 2) insoweit nicht
ausgleichsfahig oder nach 8 18 Abs. 6 vortragsfahig (Wartetastenverluste), als dadurch ein negatives steuerliches
Kapitalkonto entsteht oder sich erhéht. Dies gilt nicht, soweit die Verluste aus einem Uberhang von
Sonderbetriebsausgaben entstehen.

2. (2)Ein Gesellschafter ist als kapitalistischer Mitunternehmer anzusehen, wenn er Dritten gegenlber nicht oder
eingeschrankt haftet und keine ausgepragte Mitunternehmerinitiative entfaltet.

3. (3)Fur das steuerliche Kapitalkonto nicht zu bertcksichtigen sind

1. 1.Wirtschaftsgtiter, die einem Mitunternehmer oder mehreren Mitunternehmern anteilig zuzurechnen sind
und der Mitunternehmerschaft zur Einkinfteerzielung Uberlassen werden (Sonderbetriebsvermdgen) sowie
damit in Zusammenhang stehende Aufwendungen und Ertrage,

2. 2.sonstige Vergtitungen iSd § 23 Z 2 (Sonderbetriebseinnahmen) und Sonderbetriebsausgaben,

jeweils einschlief3lich deren Entnahme oder Einlage.

4. (4)Wartetastenverluste

1. 1.sind zu verrechnen mit Gewinnen spéterer Wirtschaftsjahre (einschlieRlich Ubergangs- und
VerauRBerungsgewinnen) oder

2. 2.werden zu ausgleichs- und abzugsfahigen Verlusten in Hohe der in einem spateren Wirtschaftsjahr
geleisteten Einlagen, soweit sie die Entnahmen Ubersteigen. Dabei sind Entnahmen und Einlagen im Sinne
des Abs. 3 nicht zu bertcksichtigen. Wird der kapitalistische Mitunternehmer zur Haftung herangezogen, gilt
dies steuerlich als Einlage.

Wird der kapitalistische Mitunternehmer zu einem unbeschrankten haftenden Gesellschafter gemaf3g 128 des
Unternehmensgesetzbuches, werden samtliche Wartetastenverluste ab diesem Veranlagungsjahr zu ausgleichs-
und vortragsfahigen Verlusten.

5. (5)Die Abs. 1 bis 4 gelten bei der Gewinnermittlung nach§ 4 Abs. 3 entsprechend.

6. (6)In der Einkunftefeststellungserklarung (8 188 BAO) ist fur jeden kapitalistischen Mitunternehmer die
Entwicklung des steuerlichen Kapitalkontos und der Wartetastenverluste fir das betreffende Wirtschaftsjahr
darzustellen. Bei Einkiinften aus ausléandischen Mitunternehmerschaften hat eine entsprechende Darstellung in
einer Beilage zur Einkommensteuererklarung des Beteiligten zu erfolgen.

In Kraft seit 15.08.2018 bis 31.12.9999


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/18
https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/23
https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/128
https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/bao/paragraf/188

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 23a EStG 1988 Verluste bei kapitalistischen Mitunternehmern mit beschränkter Haftung
	EStG 1988 - Einkommensteuergesetz 1988


